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R i c h t l i n i e n

der Stadt Osnabrück über die Förderung des Sports (Sportförderungsrichtlinien - SpFördR.) vom 28.03.1981 in der Fassung vom 01.03.2005. Gemäß § 18 Abs. 1 der Satzung der Stadt Osnabrück vom 15. 09. 1970 über die Pflege des Sports und des Badewesens wird zur Ausführung der §§ 8 bis 16 dieser Satzung bestimmt:
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I. Allgemeine Vorschriften

A)
Einleitende Bestimmungen
§ 1
Grundsatz

(1) a)  Die Stadt bezuschusst zur Förderung des Sports im Rahmen der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel

· vereinseigene Baumaßnahmen,

· Unterhaltungs- und Betriebskosten vereinseigener Sportstätten,

· Sonstige Maßnahmen, insbesondere die Beschaffung von Sportgeräten.

b) Durch Teilübertragung weiterer Sportfördermittel an den Stadtsportbund Osnabrück e.V. (SSB) zur eigenverantwort​lichen Verwendung bezuschusst sie darüber hinaus

· die Beschäftigung von hauptamtlichen Sportlehrkräften und lizen​zierten nebenamtlichen 
Übungslei​tern,

· Vereinsjubiläen,

· die Fahrtkosten zu Deutschen Meisterschaften der Fachverbände,

· den Behindertensport und

· besondere Projekte.

(2)
Zuschüsse werden nach den Verfahrensrichtlinien der Stadt Osnabrück für die Gewährung von Zuwendungen an Dritte und den ergänzenden Bestimmungen dieser Richtlinien gewährt.

(3) Auf diese Zuschüsse besteht kein Rechtsanspruch, auch wenn Zuschüsse über einen längeren Zeitraum gezahlt wurden.

(4) Für die Bezuschussung aus den Mitteln nach Ziffer 1.b) hat der SSB besondere Richtlinie erlas​sen.

§ 2
Voraussetzungen für die Gewährung von Zuwendungen

(1) 
Die Stadt Osnabrück gewährt gemeinnützigen Mitgliedsvereinen und -verbänden, die dem Stadtsportbund Osnabrück e.V. bei Antragstellung seit mindestens 3 Jahren angehören, Zuschüsse wenn:

· der Sportverein in Osnabrück ansässig ist,

· sich das Sport- und Vereinsleben innerhalb des Stadtgebietes Osnabrück vollzieht,

· der monatliche Vereinsbeitrag für Kinder, Jugendliche und Erwachsene ausgewogen und an die allgemeine wirtschaftliche Entwicklung angepaßt ist,

· die beantragte Förderung unmittelbar sportlichen Zwecken dient,

· der Verein alle Förderungsmöglichkeiten ausgeschöpft hat, die der Bund, das Land, die Toto-Lotto GmbH, der LSB und die Fachverbände anbieten,

· der Verein selbst zur Durchführung der Maßnahme, für die er eine städtische Förderung wünscht, in angemessenem Verhältnis beiträgt, (der Beitrag kann auch in einer Sach- oder Arbeitsleistung bestehen.)

· der Antragssteller die Bewilligungsbedingungen rechtsverbindlich anerkannt hat.

(2) Ist nach Prüfung durch die Verwaltung und Entscheidung des Schul- und Sportausschusses eine Sportstättennutzung innerhalb des Stadtgebietes nicht möglich, erhalten die betroffenen Sportvereine bei der Unterhaltung vereinseigener Sportstätten und der Beschaffung von Sportgeräten Zuschüsse im Verhältnis der Vereinsmitglieder aus dem Gebiet der Stadt Osnabrück zu den Vereinsmitgliedern, die ihren Wohnsitz außerhalb der Stadt haben. Zuschüsse zu Baukosten im Sinne von Ziffer II A) dieser Richtlinie werden allerdings nicht gewährt.

(3) Zuschüsse werden nicht gewährt, wenn vom antragstellenden Verein Einstandszahlungen jeglicher Art für die Mitgliedschaft erhoben werden, die 250 Euro pro Mitglied übersteigen.

B)
Verfahren
§ 3
Antrag

Vereine und Verbände, die dem Stadtsportbund Osnabrück e.V. angehören, reichen ihre Anträge über diesen ein. 
§4
Zuständigkeit

Für die Bearbeitung und Entscheidung im Rahmen des nach dem für die Stadt Osnabrück geltenden Gemeindeverfassungsrechts ist der Fachbereich Schule/Sport zuständig.

C)
Bindungen
§ 5
Unterwerfung

(1)
Die Stadt kann eine Satzung des Vereins mit beglaubigtem Auszug aus dem Vereinsregister und die letzten Kassenberichte verlangen.

(2) 
Vor Auszahlung eines bewilligten Zuschusses hat der Sportverein durch einen gültigen Körperschaftssteuer- bzw. Freistellungsbescheid seine Gemeinnützigkeit zu belegen.

§ 6
Benutzungs- und Belegungsrecht der Stadt

Bei den nach diesen Richtlinien geförderten Einrichtungen ist der Stadt auf Verlangen ein angemessenes Benutzungs- oder Belegungsrecht für den Schulsport und/oder zur Mitbenutzung durch andere Sportvereine einzuräumen. Für die Benutzung werden die von dem Verein nachgewiesenen Selbstkosten erstattet.

§ 7
Bewirtschaftung der Mittel

Die gewährten Mittel müssen wirtschaftlich und sparsam verwendet werden. Sie dürfen nicht der Zuführung zu Rücklagen oder Rückstellungen dienen.

II.
Einzelne Förderungsmaßnahmen
A)
Bau vereinseigener Sportstätten
§ 8
Voraussetzungen

Die Stadt Osnabrück kann Sportvereinen für die Errichtung, den Umbau, die Erweiterung und außergewöhn​lich belastende Instandsetzung vereinseigener Sportstätten unter folgenden, über § 2 hinausgehenden Vor​aussetzungen Zuschüsse gewähren:

a)
das Grundstück steht im Eigentum des Vereins oder es bestehen dem Eigentum gleichstehende Rechte (z.B. Erbbaurechte, Rechte aus Pachtverträgen und sonstigen Nutzungsrechten), die in dem auf das Jahr der Antragstellung folgenden Jahr noch eine Mindestlaufzeit von 10 Jahren haben. 

b)
die Anlagen können mit großer Wahrscheinlichkeit mindestens noch 20 Jahre sportlich genutzt wer​den (Einzelne Bestandteile (z.B. Zäune, Flutlichtanlagen) sollen noch mindestens 10 Jahre genutzt werden können.),

c)
der SSB und der Fachbereich Schule/Sport haben mit positivem Ergebnis geprüft, dass sich das Vorha​ben an den Zielen der allgemeinen Sportentwicklung orientiert und die Richtlinien des jeweili​gen Fachverbandes erfüllt, 

d)
das zu fördernde Vorhaben steht unmittelbar im Zusammenhang mit der sportlichen Betätigung. Dazu können auch Räume gehören, die der Kommunikation der Sportler dienen, sowie Fahrradständer und Parkplätze,

e)
der Eigenanteil des Antragstellers (incl. Handdienste und Maschinenstunden) beträgt mindestens 20% der Gesamtkosten. Handdienste von Vereinsmitgliedern können mit 10 € pro Std. , Maschi​nenstunden mit 
25 € pro Std. als Eigenleistung in Ansatz gebracht werden. 

f)
die Sportstätte dient nicht mehr als nur geringfügig einem wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb eines Ver​eins.

§ 9
Förderungsausschluß

(1)
Städtische Baukostenzuschüsse werden nicht gewährt, wenn:

a) der Anteil jugendlicher Vereinsmitglieder (bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres) gemessen an der Gesamtmitgliederzahl unter 20% liegt. Hiervon ausgenommen werden Einspartenvereine, die nach den einschlägigen Vorschriften ihre Sportart erst ab einem Mindestalter betreiben dürfen

b) Mitgliedsbeiträge erhoben werden, die unter den nachfolgend genannten Beiträgen liegen:
- Erwachsene

  6,00 Euro monatlich 
- Jugendliche

  3,50 Euro monatlich 
(Soziale Staffelungen der Vereine bleiben unberücksichtigt)

Die Mindestmitgliedsbeiträge werden alle 5 Jahre den allgemein geänderten wirtschaftlichen Verhältnissen angepaßt.

c) die Mitgliederstärke unter 100 Personen liegt,

(2)
Das Bewilligungsverfahren findet nicht statt, solange die Voraussetzungen des § 8 nicht erfüllt sind.

(3)
Zuschüsse werden grundsätzlich nicht bewilligt, wenn mit dem Bau vor Erteilung des Bewilligungsbescheides begonnen wurde.

(4)
Die Maßnahme kann mit vorheriger schriftlicher Zustimmung des Fachbereiches Schule/Sport vorzeitig begonnen werden.

§ 10
Prioritäten

(1)
Die Reihenfolge der zu bewilligenden Vereinsanträge soll sich nach folgenden Prioritätsstufen richten:

Prioritätsstufe 1:
Unaufschiebbare und unabweisbare Maßnahmen zur Sicherung der Funktionsfähigkeit von Bauten und Anlagen, die eine erhebliche Bedeutung für den Verein haben.

Prioritätsstufe 2: 
Maßnahmen, die überwiegend die Jugendarbeit fördern sowie 


Maßnahmen zur Steigerung der Wirtschaftlichkeit und zur Energieeinsparung

Prioritätsstufe 3: 
Investitionen zur sportlichen Leistungssteigerung und als Voraussetzung für steigende Mitgliedschaft.

(2)
Der städtische Zuschuß beträgt in der 

Prioritätsstufe 1:

bis zu 33%

Prioritätsstufe 2:

bis zu 20%

Prioritätsstufe 3:

bis zu 10%

§ 11
Erforderliche Unterlagen

(1)
Bei Investitionsvorhaben über 3.000 Euro sind dem Antrag beizufügen:

a)
Übersichtsplan und Lageplan;

b)
Zeichnerische Darstellung

c)
Nachweis über die Eigentums- bzw. Nutzungsrechte an dem Baugrundstück;

c)
Kostenschätzung in Anlehnung an die DIN 276 mit kurz gefaßtem Leistungsverzeichnis und Angabe der Massen oder mindestens 2 vergleichbare Angebote; 

d) Finanzierungsplan

e) Bei Vorhaben über 50.000 € zusätzlich eine Folgelastenberechnung, getrennt nach vorhandenen und geplanten vereinseigenen Sportstätten.

(2)
Bei Investitionsvorhaben unter 3.000 Euro sowie bei sonstigen Zuschüssen sind dem Antrag eine ausführliche Begründung und ein Finanzierungsplan beizufügen.

§ 12
Höhe des Zuschusses/Einzelfallentscheidungen

(1)
Der städtische Zuschuß kann bis zu einem Drittel der anrechnungsfähigen Bausumme betragen, wobei die Maximalförderung bei 50.000 Euro für die Gesamtmaßnahme liegt.

(2) 
Übersteigt die anrechnungsfähige Bausumme 150.000 Euro sind die Vorhaben als Großprojekte einzuordnen und Einzelfallentscheidungen herbeizuführen.

(3)
Baukosten, die die Summe des von der Stadt Osnabrück anerkannten Kostenanschlages übersteigen, bleiben bei der Berechnung des Zuschusses unberücksichtigt und sind anderweitig zu decken.

§ 13
Durchführung des Bauvorhabens

(1)
Beginn und Fertigstellung von Bauten sind dem Fachbereich Schule/Sport anzuzeigen. Sonstige Anzeigepflichten bleiben davon unberührt.

(2)
Bauten sind nach den bauordnungsrechtlich genehmigten, dem Fachbereich Schule/Sport mit dem Antrag auf Gewährung eines Zuschusses eingereichten Plänen (§ 12) durchzuführen.

(3)
Zuschüsse sollen bis zum Ende des Jahres abgerufen werden, in dem sie bewilligt werden. Sind die Voraussetzungen zur Inanspruchnahme noch nicht gegeben, hat der Zuschußempfänger bis zum 1. 12. die Übertragung der Mittel auf das nächste Jahr zu beantragen. Andernfalls wird der für die Bewilligung des Zuschusses maßgebliche Bescheid gegenstandslos.

(4)
Die Stadt kann während der Bauarbeiten eine Zwischenberechnung verlangen.

§ 14
Verwendungsnachweis

(1) Nach abgeschlossener Maßnahme hat der Zuschussempfänger dem Fachbereich Schule/Sport einen Verwen​dungsnachweis in Form einer einfachen Schlussrechnung mit einer nach dem Ausstellungsdatum geordneten Zusammenstellung der Rechnungen vorzulegen.

(2) Der Zuschussempfänger hat die Originalbelege für Prüfzwecke zehn Jahre lang aufzubewahren und alle Unterlagen verfügbar zu halten.

(3)
Werden bei der Schlussabrechnung die im Antrag angegebenen Gesamtkosten für das Vorhaben nicht erreicht, wird der Zuschuss neu berechnet und auf den gemäß § 10 ermittelten prozentualen Anteil der zuschussfähigen Kosten festgelegt.

B.
Unterhaltung von Sportstätten
§ 15
Voraussetzungen

(1)
Die Stadt Osnabrück kann Sportvereinen mit eigenen oder überlassenen Sportstätten, deren Unterhal​tungs- und Betriebskosten sie selbst aufbringen, im Rahmen der verfügbaren Mittel Zuschüsse zu den Un​terhaltungs- und Betriebskosten gewähren. Das gilt nicht für Sportvereine, die mit der Stadt Osnabrück beson​dere Verträge geschlossen haben oder die ihre Sportstätten wie kommerzielle Einrichtungen führen und nicht für die Anteile einer Sportstätte, die unter den wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb des Vereins fallen.

Über die erstmalige Gewährung eines städtischen Zuschusses zu den Unterhaltungs- und Betriebskosten bei vereinseigenen Sportanlagen entscheidet der Schul- und Sportausschuß im Einzelfall.

(2)
Für die Unterhaltung eigener oder überlassener Sportanlagen können Sportvereine Zuschüsse erhalten, wenn die Anlagen

a)
innerhalb des Stadtgebietes Osnabrück liegen (hiervon ausgenommen sind Vereine, die ihre Sportart nur außerhalb des Stadtgebiets ausüben können),
b)
in gutem Zustand und ohne Unfallgefahr sportlich nutzbar sind sowie den Erfordernissen der jeweiligen Sportart entsprechen,

c)
hauptsächlich von gemeinnützigen Gruppen in Anspruch genommen werden,

d)
nicht mehr als nur geringfügig dem wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb des Vereins dienen,

(3)
Eine neue Sportstätte oder eine Sportstättenerweiterung, kann zum Ende des Monats ihrer Inbetriebnahme anerkannt und mit 1/12 des jährlichen Betriebskostenzuschusses für jeden auf die Inbetriebnahme folgenden Monat des Jahres berücksichtigt werden. Über eine eventuelle Übernahme des Betriebskostenzuschusses in das Folgejahr entscheidet der Schul- und Sportausschuß im Einzelfall.

(4)
Der Zuschuß wird jährlich aufgrund der zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Sportförderrichtlinien bei der Sportverwaltung vorliegenden Angaben der Vereine festgelegt. Die Sportvereine haben Änderungen, die die Höhe des Zuschusses beeinflussen können, unverzüglich anzuzeigen. 

§ 16
Überprüfung von Sportstätten

(1)
Die Sportanlagen werden alljährlich durch eine Sportstättenkommission stichprobenweise überprüft.

(2)
Der Kommission gehören an:
a)
die sportpolitischen Sprecher der Ratsfraktionen,
b)
ein vom Sportdezernenten bestimmter Vertreter der Stadtverwaltung,
c)
ein Vertreter des Stadtsportbundes Osnabrück e.V..

(3)
Die Kommission gibt Empfehlungen über die Zuschussfähigkeit der Anlagen.

§ 17
Verfahren der Berechnung

(1)
Zur Berechnung der Zuschüsse werden unter Verwendung der Richtzahlen für die zuschussfähigen Anlagen Verhältniszahlen ermittelt.

(2)
Die für diesen Zweck verfügbaren Mittel werden gemäß den ermittelten Verhältniswerten anteilmäßig auf die Antragsteller verteilt.

§ 18
Änderung der Richtzahlen

Auf Anregung der Vertreter der Stadt Osnabrück oder des Stadtsportbundes Osnabrück e.V. können die Richtlinien überprüft und geändert werden.

§ 19
Richtzahlen für zuschussfähige Anlagen

__________________________________________________________________________________________________

Zuschussfähige Anlagen
   Richtzahl


    Euro

	 (1)
	Sportplätze

	
	Für jeden m² sportlich nutzbare Spielfläche (z.B. Spielfeld, Laufbahn, Sprung- und Wurfanlage, Kleinspielfeld)
	Rasenfläche

Tennenfläche

Kunststofffläche

Sandfläche

Allwetterbelag
	2,00

1,75

0,70

1,00

0,50

	
	
	
	

	 (2)
	Turn- und Sporthallen sowie Sport- und Gymnastikräume

	
	a) 
für jeden m² sportlich nutzbarer Fläche bei einer 
Hallengröße bis 450 m²
	
	100,00

	
	b)
 bei einer Hallengröße von mehr als 450 m²

Umkleide-, Dusch- und sonstige Nebenräume werden nicht 
besonders bezuschußt; mehrere Hallen an einem Standort 
gelten als eine Einheit
	
	bis 650 m²

über 650 m²

mit Zuschauerplätzen
	95,00

82,50

90,00

	
	c) 
bei Hallen ohne zugeordnete Dusch- und Umkleide-

räume je m² sportlich nutzbarer Fläche
	
	6,00

	(3)
	Neben- und Sonderräume

	
	a) 
Umkleide-, Dusch- und Toilettenräume auf Sportfreianlagen, in Freibädern, 
in Bootshäusern, in Reitanlagen je m²
	
	30,00

	
	b) 
Arbeits- und Werkstatträume, Lager für Sport- und Sportpflegegeräte je m²
	
	15,00

	(4)
	Schwimmhallen
	
	

	
	je m² Wasserfläche
	
	600,00

	(5)
	Reitanlagen
	
	

	
	a) Pauschale für alle Reitplätze
	
	3.250,00

	
	b) Reithalle je m²
	
	10,--


__________________________________________________________________________________________________

Zuschussfähige Anlagen
    Richtzahl


    Euro

	(6)
	Tennisanlagen
	
	

	
	a) je Tennisplatz
	
	

	
	aa) Tennenbelag
	Pauschale
	1.500,00

	
	bb) Allwetterbelag
	Pauschale
	350,00

	
	b) Flächen für Tenniswände mit Tennenbelag
	Pauschale
	500,00

	(7)
	Golfplätze
	
	

	
	a) Plätze mit 9 Löchern
	Pauschale
	2.500,00

	
	b) Plätze mit 18 Löchern
	Pauschale
	4.000,00

	(8)
	Kegelbahn im Keglerheim des Vereins Osnabrücker Kegler e.V.
	
	

	
	für jede anerkannte Einzelbahn
	
	2.500,00

	(9)
	Zentrale Schießsportanlage auf der Schützenburg
	
	

	
	für jeden anerkannten Sportschießstand
	
	300,00

	(10)
	Flugplätze
	
	

	
	a) für jede anerkannte Flugzeughalle
	
	2.500,00

	
	b) für den Flugplatz
	Pauschale
	1.500,00

	
	Bei gewerblicher Mitnutzung der Anlagen werden Zuschüsse nicht gezahlt.
	
	

	(11)
	Trainingsbeleuchtung auf Sportfreianlagen
	
	

	
	a) je jedes Großspielfeld
	Pauschale
	550,00

	
	b) für je 1/2 Spiel- und jedes Kleinspielfeld
	
	300,00


C.
Sonstige Förderungsmaßnahmen
§ 20
Hilfen für Schwimmer und Wasserspringer

(1)
Die Stadt kann für talentierte Schwimmer und Wasserspringer, die im vergangenen oder laufenden Jahr mindestens das Teilnahmerecht an Landesmeisterschaften erreicht haben

a) 
für zusätzliches Training im Rahmen des öffentlichen Badebetriebes,

b) 

für zusätzliche Übungsstunden außerhalb des öffentlichen Badebetriebes mindestens zur Vorbereitung auf eine Deutsche Meisterschaft die Benutzungsentgelte übernehmen.

(2)
Das Gleiche gilt auch für die erforderlichen Übungsleiter.

§ 21
Beschaffung von Sportgeräten

(1) 
Für den Erwerb eines langlebigen Sportgerätes kann ein Zuschuß grundsätzlich bis zu einem Drittel der Anschaffungskosten, maximal aber 10.000 €, gewährt werden, wenn

a)
es mehr als 400 Euro kostet und

b)
der Antragsteller ein Drittel der Kosten selbst trägt.

(2) 
Als Sportgerät im Sinne dieser Vorschrift gilt auch ein Gerät, das

a) 
ausschließlich und unmittelbar der Pflege einer Sportstätte dient und deren Betrieb wirtschaftlicher und hygienischer macht oder

b)
für die Durchführung von Wettkämpfen von den Fachverbänden vorgeschrieben ist.

(3) Für die Beschaffung gelten § 9 Abs.1 Buchst. a,b,d entsprechend.

§ 22
Sonstige Zuschüsse

In besonderen Fällen können weitere Zuschüsse gewährt werden.

III. Schlussvorschriften
§ 23 
Inkrafttreten

Diese Richtlinien treten am 01.03.2005 in Kraft.

Osnabrück, den 21.02.2005

i.V.

gez. Sliwka 

Der Oberbürgermeister
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